Bezirk Hamburg-Mitte , Hamburg, den 5.September 2011 

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 

Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung 

Vorlage für den 

Stadtplanungsausschuss 

Sitzung am 14.09.2011 

Bebauungsplan-Entwurf Rothenburgsort 17 (Ehemaliger Huckepackbahnhof) 

Zustimmung zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens sowie Kenntnisnahme der Einleitung der Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm 
___________________________________________________________________________
Angaben zum Bebauungsplan 

1. Grenzen des Plangebiets 

Billhorner Brückenstraße, Schwarze Brücke, Bille, Bahntrassen, Billhorner Deich, Güterbahntrassen, 

Billhorner Kanalstraße, Billhorner Mühlenweg, Billwerder Neuer Deich (Ortsteile 132/133). 

2. Zweck und Bedeutung der Planaufstellung 

Der ehemalige Huckepackbahnhof stellt derzeit die größte innerstädtische Konversionsfläche dar,  die für gewerbliche Nutzungen vorbereitet werden soll. Das etwa 10,6 ha große Areal diente bis  in die 1990er Jahre hinein der Verladung von Lkw auf Güterzüge. Es ist Teil eines insgesamt  32,6 ha umfassenden Plangebiets. 

Im April 2002 beschloss die Senatskommission für Stadtentwicklung und Umwelt, das ehemalige  Bahngelände für eine gewerbliche Entwicklung zu nutzen. 2007 erfolgte die Freistellung des Geländes  von Bahnbetriebszwecken und der Ankauf durch die Stadt. Parallel ließ die BSU einen „Masterplan Elbbrücken“ erarbeiten, der Entwicklungsperspektiven für die südöstliche Eingangssituation Hamburgs von der Veddel bis zum Heidenkampsweg aufzeigen sollte und vom Senat im November 2007 beschlossen wurde. Weite Teile von Rothenburgsort einschließlich des ehemaligen Huckepackbahnhofs wurden in diese Überlegungen einbezogen. In einem Randbereich östlich der Billh. Brückenstraße sollen Kerngebietsnutzungen ausgewiesen werden, um den Straßenraum durch repräsentative Gebäude zu fassen. Ein weiteres Ziel der Masterplanung ist die Fortführung der Elbe-Alster-Grünachse vom Hochwasserbassin über das Gelände des ehem. Huckepackbahnhofs und den Billh. Mühlenweg bis zum Entenwerder Elbpark. 

Hauptziel ist es, Flächen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auszuweisen, aber auch Flächen zu schaffen für die Verlagerung bestehender Betriebe, die sich an ihrem derzeitigen Standort nicht mehr weiterentwickeln können. Damit soll langfristig auch die Freimachung von gewerblich genutzten Flächen erreicht werden, um diese für Wohnungsbau nutzen zu können. Eine Wohnnutzung auf dem Areal des ehem. Huckepackbahnhofs wird fachlich als sehr problematisch bewertet, da erhebliche Emissionen durch Verkehrstrassen und Industrie auf die Flächen einwirken und die primäre Zielsetzung darin besteht, innenstadtnahe Gewerbeflächen zu entwickeln. Die Entwicklung von Wohnnutzungen ist hingegen auf Teilflächen im Rahmen der städtebaulichen Neuordnung der derzeitigen Verkehrsflächen im Bereich des Billh. Röhrendamms möglich. 

3. Gegenwärtige Nutzungen / Bestand 

Zwischenzeitlich wurde das Gelände des Huckepackbahnhofs von Zwischennutzungen (Gebrauchtwagenhandel)  geräumt. Im Laufe des Jahres 2011 sollen die restlichen Bahnanlagen (Gleise, Schwellen, Weichen, Schotter etc.) durch den Voreigentümer entfernt werden. Ab Ende 2011/Anfang 2012 soll die Kampfmittelräumung und Altlastensanierung erfolgen. 

Auf der Nordseite der Billstraße befindet sich eine Tankstelle und Kfz-bezogene Nutzungen (Haus des Kfz-Gewerbes), auf der Südseite Wohnnutzungen (Billstr. 28-30 Büronutzungen). Am 
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Billh. Deich befindet sich ein Wohnhochhaus (11-geschossig). Nördlich der Billh. Kanalstraße sind Speditionen, die Freiw. Feuerwehr Rothenburgsort sowie Grünflächen vorhanden.

Zwischen Billh. Mühlenweg, Billwerder Neuer Deich und Billh. Brückenstraße bestehen diverse Wohn- und Gewerbenutzungen (u. a. Hotel), Verkehrsflächen mit Straßenbegleitgrün und zwei Hochbunker. Inmitten der Verkehrsflächen der Billh. Brückenstraße steht das achtgeschossiges „Mercedes“-Hochhaus mit Büronutzungen. Zwei diagonal über das Gelände des Huckepackbahnhofs verlaufende, nicht überbaubare Hauptsammler der Stadtentwässerung sowie problematische Bodenverhältnisse (u. a. Torf- und Weichschichten in Teilbereichen) stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. 

4. Planinhalt 

Gemäß Masterplan Elbbrücken ist im westlichen Randbereich östlich der Billhorner Brückenstraße eine Kerngebietsnutzung (MK) vorgesehen mit Ausbildung einer klaren Raumkante zur Billh. Brückenstraße. An das Kerngebiet soll sich östlich im Bereich des Huckepackbahnhofs eine Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) anschließen. Welcher Art die gewerbliche Nutzung sein soll, ist im Verfahren weiter zu vertiefen. Ein Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, Vergnügungsstätten, gewerblichen Freizeiteinrichtungen usw. für alle GE-Gebiete im Plangebiet ist vorgesehen. Ein wesentliches Gliederungs- und Gestaltungselement wird die erwähnte Ausbildung des Elbe-Alster-Grünzuges sein. Der hierzu erforderliche Brückenschlag über die Bille ist z. Z. von der südwestlichen Grundstücksecke des bisher von der HSE genutzten Flurstücks 1077 (Bullerdeich 6-10, Plangebiet Hammerbrook 9) vorgesehen. Die Weiterführung der grünen Wegebeziehung soll entlang der östlichen Grenze des städtischen Flurstücks 2013 (Billstraße 31, z. Z. Esso-Tankstelle) erfolgen. Das HSE-Grundstück ist verfügbar ab dem 01.01.2014, das Grundstück der Tankstelle ab dem 01.01.2016. Insbesondere unter Kosten- und Unterhaltungsgesichtspunkten, aber auch wegen der besseren sozialen Kontrolle wird eine grüne Wegeverbindung entlang der Ostseite der Haupterschließung als Teil der Straßenverkehrsflächen unter Verzicht auf den im Masterplan vorgesehenen, gesonderten Durchstich (etwa 150 m östlich) favorisiert. Die Breite der Ausweisung von 30 m erlaubt die Anlegung eines 10-11 m breiten Grünstreifens am Ostrand oder eines etwa 4 m breiten grünen Mittelstreifens und grüner Wegeverbindung mit etwa 8 m Breite. Beide Varianten bieten Platz für 4 Baumreihen. Der Billh. Mühlenweg mit seinem 10 m breiten, teilweise bereits grünen Mittelstreifen kann als wichtiger Bestandteil des Alster-Elbe-Grünzuges durch Umgestaltung und Umgruppierung von dort befindlichen Parkplätzen aufgewertet werden. 

Nördlich Billstraße wird eine Ausweisung als MK, Parkanlage FHH (Billstraße 31) bzw. eine möglichst emissionsarme GE-Nutzung (Billstraße 33-41) verfolgt. 
Für die bestehende Wohnbebauung südlich der Billstraße/östlich Billh. Brückenstraße ist im weiteren Verfahren zu klären, ob und inwieweit eine bestandsgemäße Ausweisung für Wohnen städtebaulich noch vertretbar ist. Die vorhandene öffentliche Grünanlage südlich der Wohnbebauung Billstraße ist als solche zu erhalten (Nutzung als „Puffer“ zum GE). 
Für das vorhandene Wohnhochhaus am Billhorner Deich wird eine dem Bestand entsprechende Ausweisung als WA vorgenommen. 

Im Bereich zwischen den vorgesehenen MK-Nutzungen östlich [ib: korrekt wohl: südlich] der Billh. Kanalstraße und westlich der Billh. Mühlenstraße [ib: - weg] ist die Ausweisung von WA (in lärmabgewandter Lage) und MI in Fortentwicklung des Bestandes vorgesehen. 
Das bestehende „Mercedes“-Hochhaus inmitten der Verkehrsflächen der Billhorner Brückenstraße wird als MK ausgewiesen. 
Die Anbindung des neuen Gewerbegebiets an die Billh. Brückenstraße erfolgt entgegen der Darstellung des Masterplans nicht direkt am Bahndamm, sondern etwas weiter südlich zur besseren Integration vorhandener Busspuren. 
Zur Anbindung des Gebiets an den Billhorner Deich und die S-Bahn-Station Rothenburgsort wird ein rampenartiger Fuß- und Radweg erforderlich, dessen genauer Verlauf und Breite (erforderliche Flächen für Böschungen usw.) noch festzulegen ist. 

5. Festsetzungen in verbindlichen Plänen 

Für den größten Teil des Plangebiets (insbesondere die gesamte Fläche des ehemaligen  Huckepackbahnhofs bis zur Billh. Kanalstraße) existiert kein verbindliches Planrecht. Die 4. Änderung des Baustufenplans Hamm Süd v. 16.05.1961 weist für die Bebauung südlich Billstraße (außer Klinkerbau Billhorner Brückenstraße 1-5, für den es ebenfalls kein Planrecht gibt) dreigeschossiges Geschäftsgebiet aus. Der B-Plan Rothenburgsort 5 v. 10.07.1972 setzt für 
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den Block zwischen Billwerder Neuer Deich und Hardenstraße allgemeines Wohngebiet in fünf- bis achtgeschossiger Bauweise aus, für den Block zwischen Hardenstraße und Billh. Mühlenweg bis zu viergeschossiges Mischgebiet, für den Bereich südl. Billh. Röhrendamm /östl. Billh. Brückenstraße Kerngebiet zwei- bis neungeschossig, Gemeinbedarf/Polizei (auf dem heutigen Flurstück 2260) und Mischgebiet bis dreigeschossig. In sieben weiteren Planwerken sind für Teilbereiche Verkehrsflächen ausgewiesen. 

6. Abweichungen vom Flächennutzungsplan (FNP) und Landschaftsprogramm (LAPRO) 

Für den Bereich des Huckepackbahnhofs soll überwiegend Gewerbegebiet, in Teilen auch Kerngebiet festgesetzt werden. Dies steht im Widerspruch zum FNP (Darstellung Bahnanlagen) und LAPRO (Darstellung Verdichteter Stadtraum). Daher sind sowohl FNP als auch LAPRO im Parallelverfahren zu ändern (siehe beigefügte Unterlagen der BSU). 

7. Etwaige planstörende Bau- und Teilungsabsichten 

Im Bereich Hardenstraße (Flurstücke 1649/1659) gibt es Überlegungen zur Errichtung eines Studentenwohnheims, dessen vorgeschlagene Platzierung im Widerspruch zu den Darstellungen des Masterplans bzw. Ausweisungen des B-Plan-Entwurfs steht. Ansonsten sind zurzeit sind keine planstörenden Bau- und Teilungsabsichten bekannt. 

[8. im Original nicht vorhanden]

9. Realisierung der Planung 

Die faktische Erschließungsreife der Flächen für gewerbliche Nutzungen im Bereich des ehem. Huckepackbahnhofs wird 2015/16 angestrebt. Wesentlich hierfür ist neben der Dauer des BPlan-Verfahrens insbesondere die Dauer des erforderlichen bahnrechtlichen Planfeststellungsverfahrens für den Durchstich durch den südlichen Bahndamm. 

Es wird um Zustimmung zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Rothenburgsort 17 („Huckepackbahnhof“) sowie um Kenntnisnahme der Einleitung der Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm gebeten. 
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